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RS OGH 1984/10/24 3Ob108/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1984

Norm

EO §274

EO §280

Rechtssatz

Der erst nach der Beschlußfassung über den Freihandverkauf nachgetragene Antrag auf Überstellung der

Pfandgegenstände in die nächstgelegene Auktionshalle kann bei der Überprüfung der Rechtsrichtigkeit der

erstrichterlichen Anordnung nicht Beachtung finden.
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